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1    Rechtsgrundlagen  
    

1.1  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2017 
(BGBl. I S. 2808) 

    

1.2  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 
(BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 
(BGBl. I S. 1057)  

    

1.3  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); die 
im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf den 
Anhang zur PlanZV 

    

1.4  Bayerische Bauordnung  (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 
(GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch Entsch. des BayVerfGH vom 
09.05.2016 (GVBI. S. 89) 

    

1.5  Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern 

 (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. 
S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2016 (GVBl. 
S. 335) 

    

1.6  Bundesnaturschutzgesetz   (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2017 (BGBl. I S. 2193) 

    

1.7  Bayerisches Naturschutz-
gesetz 

 (BayNatSchG) vom 23.02.2011 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13.12.2016 (GVBl. S. 372) 

    

1.8  Bundes-Immissions-
schutzgesetz 

 (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2017 
(BGBl. I S. 2771) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) mit Zeichen-
erklärung 

    

2.1    Allgemeines Wohngebiet  

Die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO (die der Versorgung 
des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften so-
wie nicht störende Handwerksbetriebe), können nur ausnahms-
weise zugelassen werden (§ 1 Abs. 5 BauNVO).  

Fernmeldetechnische Hauptanlagen sowie Haupt- oder Nebenanla-
gen zur Erzeugung von Energie durch Windkraft nach § 4 Abs. 3 
Nr. 2 BauNVO bzw. § 14 Abs. 2 BauNVO sind nicht zulässig (§ 1 
Abs. 5 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO). Die Zulässigkeit von 
fernmeldetechnischen Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 2 
BauNVO wird dahin gehend modifiziert, dass Mobilfunkanlagen un-
zulässig sind (§ 14 Abs. 2 BauNVO, § 1 Abs. 6 i.V.m. 
Abs. 9 BauNVO).  

Die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nrn. 3-5 BauNVO (Anlagen für Ver-
waltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) werden nicht Bestand-
teil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO; Nr. 1.1.3. PlanZV; siehe 
Planzeichnung) 

    

2.2  GRZ .... 

 

 Grundflächenzahl als Höchstmaß  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.5. PlanZV; siehe Typenschablone) 

2.3  Überschreitung der 
Grundfläche  

 Die zulässige Grundfläche darf neben der in § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO getroffenen Vorschrift durch nicht vollflächig versiegelte 

 Stellplätze und 

 Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen  

um weitere 50 % überschritten werden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

 

WA 
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2.4  WH .... m ü. NN 

 

 Maximale traufseitige Wandhöhe über NN 

Die maximale traufseitige Wandhöhe über NN darf an keiner Stelle 
des Hauptgebäudes den festgesetzten Wert überschreiten und wird 
bei Hauptgebäuden mit Satteldach am Schnittpunkt der Außen-
wand (außen) mit der Dachhaut (außen) gemessen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.5  FH .... m ü. NN 

 

 Maximale Firsthöhe über NN 

Die maximale Firsthöhe über NN darf an keiner Stelle des Haupt-
gebäudes den festgesetzten Wert überschreiten und wird bei Haupt-
gebäuden mit Satteldach am höchsten Punkt des Firstes gemessen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.6  o  Offene Bauweise  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 1 BauNVO; Nr. 3.1. PlanZV; 
siehe Typenschablonen)  

    

2.7    Nur Einzelhäuser zulässig 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.4. PlanZV; 
siehe Typenschablonen) 

    

2.8    Nur Einzel- und/oder Doppelhäuser zulässig  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.4. PlanZV; 
siehe Typenschablonen) 

    

2.9    Baugrenze 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; Nr. 3.5. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

ED 

 E 
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2.10    Umgrenzung von Flächen für Garagen oder Carports; Garagen 
oder Carports sind nur innerhalb dieser Flächen (und innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen) zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 12 BauNVO; Nr. 15.3. PlanZV; siehe 
Planzeichnung) 

    

2.11  E.../D... Wo  Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden; die 
Differenzierung nach Bauweise bzw. Zuordnung ist wie folgt be-
stimmt: 

     E... als max. Wohnungsanzahl pro Einzelhaus (als Wohnge-
bäude) 

     D... als max. Wohnungsanzahl pro Doppelhaushälfte (als 
Wohngebäude) 

    

2.12    Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

2.13    Verkehrsflächen als Begleitfläche; für Straßenbegleitgrün, Stell-
plätze, Randflächen (z.B. Schotter-Rasen, Rasenpflaster etc.).  

In den Bereichen, die für Grundstückszufahrten erforderlich sind, 
können diese Flächen unterbrochen und befestigt werden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

2.14    Einzelner Stellplatz in der öffentlichen Verkehrsfläche;  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

2.15    Straßenbegrenzungslinie mit Bemaßung für das Regelprofil; äu-
ßere Umgrenzung aller Verkehrsflächen (Bemaßung beispielhaft 
aus der Planzeichnung)  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.16    Versorgungsanlagen für Elektrizität; hier Trafostation  

GA 

4,75 
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB; Nr. 7. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.17    Haupt-Versorgungsleitungen unterirdisch, hier Entwässerungs-
kanal des Marktes Weitnau mit der Festsetzung eines Leitungsrech-
tes zu Gunsten des Versorgungsträgers; innerhalb des Schutzstrei-
fens sind unzulässig: 

 bauliche Anlagen (z.B. auch Dauerstellplätze) 

 Anpflanzen von Bäumen und tief wurzelnden Sträuchern 

 Lagerung schwer transportabler Materialien 

 sonstige Einwirkungen, die den Betrieb oder die Sicherheit der 
Leitung beeinträchtigen können 

 Anpflanzen von Gehölzen über 5,00 m Höhe (max. natürliche 
Wuchshöhe 5,00 m) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13, 21 u. 25 BauGB in Verbindung mit § 9 Abs. 6 
BauGB; Nr. 8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.18  Unterirdische Bauweise 
von Niederspannungslei-
tungen 

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in unterirdischer 
Bauweise zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

    

2.19  Versickerung von Nieder-
schlagswasser dem Bau-
gebiet 

 In dem Baugebiet ist Niederschlagswasser, das über die Dachflä-
chen anfällt, auf dem Grundstück über geeignete Sickereinrichtun-
gen dem Untergrund zuzuführen. Die Versickerung von Nieder-
schlagswasser über Sickerschächte ist nicht zulässig. Die Ableitung 
in das Kanalnetz ist auf das unumgängliche Maß zu beschränken. 

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

2.20    Öffentliche Grünfläche als Ortsrandeingrünung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.21    Flächen für Aufschüttungen; in dem Bereich ist eine Aufwallung 
mit Graben in einer Höhe von mindestens 0,40 m gegenüber dem 
ursprünglichen Gelände zum Schutz vor Hangwasser auszuführen 
und dauerhaft zu erhalten.  

Öffentliche Grünfläche 

1,
00

 
1,

00
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 17; Nr. 11.2 PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.22  Bodenbeläge in dem 
Baugebiet  

 In dem Baugebiet (private Grundstücke) sind für  

 Stellplätze, 

 Zufahrten und andere untergeordnete Wege 

geschlossene Asphalt- und Betonbeläge ohne Fugen nicht zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.23    Zu pflanzender Baum, verbindlicher Standort, der innerhalb der 
jeweiligen Verkehrsfläche als Begleitfläche um bis zu 3,00 m ver-
schiebbar ist; es sind ausschließlich Gehölze aus der Pflanzliste zu 
"Pflanzungen in den öffentlichen Flächen" zu verwenden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.24    Zu pflanzender Baum, variabler Standort innerhalb der öffentli-
chen Grünfläche; es sind ausschließlich Gehölze aus der Pflanzliste 
zu "Pflanzungen in den öffentlichen Flächen" zu verwenden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.25  Pflanzungen in den 
öffentlichen Flächen 

 Pflanzungen: 

 Für die Pflanzungen in den öffentlichen Flächen sind ausschließ-
lich standortgerechte, heimische Bäume und Sträucher aus der 
unten genannten Pflanzliste zu verwenden. 

 Die öffentlichen Grünflächen als Ortsrandeingrünung sind mit 
Gehölzen zu bepflanzen und durch zweischürige Mahd pro Jahr 
bei Verzicht auf Düngung extensiv zu pflegen.  

 Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankun-
gen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Verord-
nung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrand-
verordnung vom 20.12.1985, BGBl. I, 1985 S. 2551, zuletzt 
geändert durch Artikel 3 § 5 des Gesetzes vom 13.12.2007, 
BGBl. I S. 2930) genannten. Ausnahmsweise sind solche Obst-
baum-Sorten zulässig, die nicht oder nur in geringem Maße 
Überträger für die o.g. Erkrankungen sind. 
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Für die öffentlichen Flächen festgesetzte Pflanzliste: 

   Bäume 1. Wuchsklasse   

   Spitz-Ahorn  Acer platanoides 
   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
   Esche  Fraxinus excelsior 
   Stiel-Eiche Quercus robur 
   Sommer-Linde Tilia platyphyllos 
   Berg-Ulme Ulmus glabra 
     

   Bäume 2. Wuchsklasse   

   Obsthochstämme (ausschließlich Schalen- u. 
Steinobst sowie nicht oder nur in geringem 
Maße Feuerbrand gefährdetes Kernobst) 

 

   Feld-Ahorn Acer campestre 
   Hainbuche Carpinus betulus 
   Vogel-Kirsche Prunus avium 
     

   Sträucher  

   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
   Gewöhnlicher Hasel Corylus avellana 
   Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
   Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
   Hunds-Rose Rosa canina 
   Alpen-Rose Rosa pendulina 
   Wein-Rose Rosa rubiginosa 
   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 
   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

2.26  Pflanzungen in dem 
Baugebiet (private 
Grundstücke)  

 Pflanzungen: 

 Für die Pflanzungen in dem Baugebiet sind standortgerechte, 
heimische Bäume und Sträucher aus der unten genannten 
Pflanzliste zu verwenden. 

 Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch Sträucher, die 
nicht in der u.g. Pflanzliste festgesetzt sind, zulässig (z.B. Zier-
sträucher, Rosen-Züchtungen). 
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 Pro 500 m² (angefangene) Grundstücksfläche ist mindestens 
1 Laubbaum aus der u.g. Pflanzliste zu pflanzen 

 Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, 
die an öffentliche Flächen angrenzen, sind Hecken aus Nadel-
gehölzen unzulässig. 

 Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankun-
gen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Verord-
nung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrand-
verordnung vom 20.12.1985, BGBl. I, 1985 S. 2551, zuletzt 
geändert durch Artikel 3 § 5 des Gesetzes vom 13.12.2007, 
BGBl. I S. 2930) genannten. Ausnahmsweise sind solche Obst-
baum-Sorten zulässig, die nicht oder nur in geringem Maße 
Überträger für die o.g. Erkrankungen sind. 

Für das Baugebiet festgesetzte Pflanzliste: 

   Bäume 1. Wuchsklasse   

   Spitz-Ahorn  Acer platanoides 
   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
   Esche  Fraxinus excelsior 
   Stiel-Eiche Quercus robur 
   Sommer-Linde Tilia platyphyllos 
   Berg-Ulme Ulmus glabra 
     

   Bäume 2. Wuchsklasse   

   Obsthochstämme (ausschließlich Schalen- u. 
Steinobst sowie nicht oder nur in geringem 
Maße Feuerbrand gefährdetes Kernobst) 

 

   Feld-Ahorn Acer campestre 
   Hainbuche Carpinus betulus 
   Vogel-Kirsche Prunus avium 
     

   Sträucher  

   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
   Gewöhnlicher Hasel Corylus avellana 
   Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
   Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
   Hunds-Rose Rosa canina 
   Alpen-Rose Rosa pendulina 
   Wein-Rose Rosa rubiginosa 
   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 
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   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

2.27    Abgrenzung ("Nutzungskordel") von unterschiedlicher Art und/o-
der unterschiedlichem Maß der Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 BauGB und § 16 Abs. 5 BauNVO; Nr. 15.14. PlanZV; 
siehe Planzeichnung)  

    

2.28    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
"Wengen - Bichelacker" des Marktes Weitnau  

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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3    Bauordnungsrechtliche Vorschriften (BOV) gemäß 
§ 9 Abs. 4 BauGB mit Zeichenerklärung 

    

3.1  Inkraftsetzung der Ab-
standsflächen 

 Es gelten die Abstandsflächenvorschriften der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO).  

(Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO) 

    

3.2  Dachformen  Alle vorgeschriebenen Dachformen gelten nur für Dächer von Haupt-
gebäuden. Für untergeordnete Bauteile dieser Dächer (z.B. Gaupen, 
Zwerchgiebel) sowie für Garagen sind andere Dachformen zulässig.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.3  SD  Dachform Satteldach 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO; siehe Typenschablonen) 

    

3.4  DN .... - ....°  Dachneigung; Winkel zwischen der Horizontalen und der Ebene 
des Daches als Mindest- und Höchstmaß; gilt für das Dach des 
Hauptgebäudes.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO; siehe Typenschablonen) 

    

3.5  Solar- und Fotovoltaik-
anlagen auf Dächern 

 

 Thermische Solar- und Fotovoltaikanlagen sind der gewählten 
Dachneigung entsprechend parallel zur Dachfläche, auf der sie be-
festigt werden, auszuführen.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.6  Mindestdachüberstand  Der Mindestdachüberstand (Abstand zwischen Außenkante der Au-
ßenwand und Außenkante des am weitesten überragenden Bau-
teils des überstehenden Daches, waagrecht gemessen) bei geneig-
ten Dächern bei Hauptgebäuden beträgt an allen Seiten: 0,50 m. 

    

3.7  Materialien   Als Dachdeckung für geneigte Dächer von  

 Hauptgebäuden  
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 Garagen sowie 

 sonstigen Nebengebäuden mit mehr als 200 m3 Brutto-Raum-
inhalt 

ab einer Dachneigung von 20° sind ausschließlich Dachplatten 
(kleinteilige Schuppendeckung wie z.B. Dachziegel, Dachpfannen, 
Betondachsteine etc.) zulässig.  

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind darüber hinaus Materialien zulässig, die für diese Anlagen 
(Sonnenkollektoren, Fotovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich 
sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Materialien zulässig. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.8  Farben   Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraune sowie betongraue 
bis anthrazitgraue Töne zulässig, dies gilt nicht für begrünte Dächer. 
Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind die Farben zulässig, die für entsprechende Anlagen (Sonnen-
kollektoren, Fotovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich sind. Für 
untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Farben zulässig. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.9  Anzahl der Stellplätze in 
dem Baugebiet 

 Die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze pro Wohnung dem 
Baugebiet beträgt zwei. 

    

3.10  Gestaltungssatzung  Neben den hier getroffenen Vorschriften gilt die Gestaltungssatzung 
des Marktes Weitnau in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 
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4    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

4.1    Bestehendes Gebäude zur Zeit der Planaufstellung (siehe Plan-
zeichnung) 

    

4.2    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung) 

    

    

4.3    Geplante Grundstücksgrenzen; die so gekennzeichneten Gren-
zen stellen einen Vorschlag zur Aufteilung der Grundstücke dar 
(siehe Planzeichnung)  

    

4.4  Nr. ....;....m2  Nummerierung und voraussichtliche Größe der Grundstücke 
(Nummerierung von Nordwest nach Südost; siehe Planzeichnung) 

    

4.5    Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der Planzeich-
nung) 

    

4.6    Vorhandenes (natürliches) Gelände; Darstellung der Halbmeter-
Höhenschichtlinien (beispielhaft aus der Planzeichnung, siehe 
Planzeichnung) 

    

4.7  Natur- und Artenschutz  Zäune sollten zum Gelände hin einen Abstand von mind. 0,15 m 
zum Durchschlüpfen von Kleinlebewesen aufweisen. 

Die Errichtung von Regenwasser-Auffangbecken (Zisternen) sowie 
eines Komposts wird empfohlen. 

    

4.8  Empfehlenswerte 
Obstbaum-Sorten  
hinsichtlich des Feuer-
brandes  

 Obstbaum-Sorten, die nicht oder nur in geringem Maße Überträger 
für den Feuerbrand sind, können beim Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten (Kempten), Bereich Landwirtschaft, Sachge-
biet Obstbau, erfragt werden. Insbesondere folgende Apfel-Sorten 

803 
803,5 
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gelten nicht als Überträger des Feuerbrandes: Bittenfelder, Rheini-
scher Bohnapfel und Welschisner (Mostäpfel) sowie Boskoop, Re-
wena und Sonnenwirtsapfel (zum Verzehr geeignet). Auf Grund ih-
rer besonderen Anfälligkeit für die Feuerbrand-Krankheit sollten 
Birnen und Quitten grundsätzlich nicht angepflanzt werden. 

    

4.9    Haupt-Versorgungsleitungen oberirdisch, hier 20-kV-Freileitung 
der AllgäuNetz Gmbh, außerhalb des Geltungsbereiches (siehe 
Planzeichnung) 

    

4.10  Grundwasserdichte Unter-
geschosse 

 Auf Grund der umzusetzenden Versickerungssysteme in Verbindung 
mit der Bodenbeschaffenheit in bestimmten Teilbereichen ist inner-
halb des Baugebietes mit einem Vernässen des Arbeitsraumes zu 
rechnen. Die Gebäude sollten daher mit einem grundwasserdichten 
Untergeschoß ausgeführt werden. Die Gebäude sind grundsätzlich 
vor wild abfließendem Wasser zu schützen. 

    

4.11  Bodenschutz  Um den sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden 
sicherzustellen wird empfohlen, im Rahmen der Ausführungspla-
nung Vorkehrungen zu treffen, die eine Beeinträchtigung des Bo-
dens (wie z.B. Verdichtungen, Vernässungen sowie Beeinträchtigun-
gen außerhalb des Baufeldes) wirksam verhindern. Des Weiteren 
wird empfohlen eine Massenbilanz "Boden" mit Verwertungskon-
zept zu erstellen. Hierbei sollte eine möglichst hohe Verwertung des 
Bodens innerhalb der Baufläche angestrebt werden. Zudem sollten 
die Verwertungswege des anfallenden Bodenmaterials vor Beginn 
der Baumaßnahme geklärt sein. Des Weiteren können Informatio-
nen und Hilfestellungen zum Thema Bodenschutz beim Bauen aus 
dem Leitfaden für die Praxis des Bundesverbandes Boden (BVB) 
"Bodenkundliche Baubegleitung BBB" entnommen werden. 

Für alle anfallenden Erdarbeiten sind die allgemein geltenden Nor-
men DIN 18915 Kapitel 7.4 und die BIN 19731 zum sachgemäßen 
Umgang und zur rechtskonformen Verwertung des Bodenmaterials 
einzuhalten. 

    

20-kV-Freileitung AllgäuNetz 
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4.12  Brandschutz  Für die Zufahrten gelten die "Richtlinien über Flächen für die Feu-
erwehr" – Fassung Februar 2007 – (AIIMBI Nr. 15/2008). 

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das Regelwerk 
der DVGW Arbeitsblatt W 405. 

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN 100 vorgesehen wer-
den. Die Abstände der Hydranten zueinander sollten 100-200 m 
nicht überschreiten. 

    

4.13  Ergänzende Hinweise  Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der näheren Umge-
bung kann von einer Bebaubarkeit im überplanten Bereich ausge-
gangen werden. Den Bauherren wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen durchzuführen 
(z.B. Schürfgruben, Bohrungen). 

Gemäß Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (DSchG) ist 
das Auftreten von Bodendenkmälern (z.B. auffällige Bodenverfär-
bungen, Holzreste, Mauern, Metallgegenstände, Steingeräte, 
Scherben, Knochen etc.) unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-
behörde (Landratsamt) oder dem Bayerischen Landesamt für Denk-
malpflege mitzuteilen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigen-
tümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer 
und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die 
Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Fin-
der an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, auf Grund 
eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Un-
ternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. Die aufgefundenen 
Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 
nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere 
Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die 
Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Zu verständigen ist das Bayeri-
sche Landesamt für Denkmalpflege, Dienststelle Thierhaupten, oder 
die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde. 

Für die Erschließung des Gebietes ist es notwendig, Kabelverteiler-
schränke, Straßenlaternen oder ähnliche Einrichtungen in der öf-
fentlichen/privaten Fläche zu installieren. Der Markt Weitnau behält 
sich die Auswahl der hierfür geeigneten Standorte sowie evtl. erfor-
derliche Vereinbarungen vor.  
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Den Bauherren wird empfohlen, ein Leer-Rohr von der Erschlie-
ßungs-Straße zum Gebäude zur Aufnahme der Telekommunikati-
onskabel vorzusehen.  

Auf die Lage der erforderlichen Hauskontrollschächte ist unabhän-
gig von der festgesetzten Baugrenze bzw. den ggf. festgesetzten 
Flächen für Garagen, Nebenanlagen oder Stellplätze zu achten. Die 
Schächte sind von Bebauung bzw. Versiegelung jeglicher Art freizu-
halten. 

Auf Grund der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen 
ist mit der Einwirkung von vorübergehenden belästigenden Ge-
ruchs-Immissionen (z.B. durch Aufbringen von Flüssigdung, Pflan-
zenschutzmitteln etc.) sowie Lärm-Immissionen (z.B. Traktorenge-
räusche, Kuhglocken etc.) zu rechnen. 

Bei Doppelhäusern sollte ein profilgleicher Anbau der einzelnen 
Haushälften angestrebt werden (d.h. gleiche Dachneigung, kein 
seitlicher und höhenmäßiger Versatz).  

    

4.14  Plangenauigkeit  Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) Grundlage er-
stellt ist (hohe Genauigkeit), können sich im Rahmen der Ausfüh-
rungs-Planung und/oder der späteren Einmessung Abweichungen 
ergeben (z.B. unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, 
unterschiedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder der Markt Weitnau 
noch die Planungsbüros übernehmen hierfür die Gewähr.  

    

4.15  Lesbarkeit der Planzeich-
nung 

 Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden übereinander liegende Li-
nien nebeneinander dargestellt (z.B. Nutzungskette und vorge-
schlagene Grundstücksgrenze).  

Die Art der baulichen Nutzung gilt entsprechend der zugeordneten 
Farbe und damit auch über festgesetzte Nutzungsketten hinweg. 
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5  Satzung   
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808), Art. 23 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2016 (GVBl. S. 335), Art. 6 (bei Abstandsflächen) und Art. 81 der 
Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), zu-
letzt geändert durch Entsch. des BayVerfGH vom 09.05.2016 (GVBI. S. 89), der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) sowie der Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 
18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), hat der 
Marktgemeinderat des Marktes Weitnau den Bebauungsplan "Wengen - Bichelacker" in öffentlicher Sitzung 
am 22.02.2018 beschlossen. 

 
   

 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Wengen - Bichelacker" ergibt sich aus dessen zeichne-
rischem Teil vom 08.01.2018. yyq 

 
 § 2 Bestandteile der Satzung  

Der Bebauungsplan "Wengen - Bichelacker" besteht aus der Planzeichnung und dem Textteil vom 
08.01.2018. Dem Bebauungsplan wird die Begründung vom 08.01.2018 beigefügt, ohne dessen Bestandteil 
zu sein. yyq 

 
 § 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund 
von Art. 81 BayBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen 
bis zu 500.000,- € (Fünfhunderttausend Euro) belegt werden.  

 
 
 
 
 
 
 



 Markt Weitnau    Bebauungsplan "Wengen-Bichelacker" 
 Textteil mit 44 Seiten, Fassung vom 08.01.2018 

Seite 19 

 § 4 In-Kraft-Treten 

Der Bebauungsplan "Wengen - Bichelacker" des Marktes Weitnau tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung 
des Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB).  

 
 
 
 
 
 
 
 
Weitnau, den ........................  

 
 
.......................................................... 
(Bürgermeister Streicher) (Dienstsiegel) 
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6  Begründung – Städtebaulicher Teil 
  

6.1  Allgemeine Angaben 

6.1.1  Zusammenfassung 

  Der Planbereich befindet sich im Ortsteil "Wengen" des Marktes Weitnau. Die überplanten Flächen 
schließen im Süden und Osten an die Bestandsbauung an, im Norden und Osten grenzen land-
wirtschaftlich genutzte Flächen an. 

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient zur Ausweisung eines Wohngebietes, um dem Wohn-
bedarf der ortsansässigen Bevölkerung gerecht zu werden. 

  Der rechtsgültige Flächennutzungsplan des Marktes Weitnau stellt für den überplanten Bereich 
Wohnbauflächen (W) dar. Der Bebauungsplan "Wengen-Bichelacker" konkretisiert dies durch die 
Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes (WA). 

  Für das geplante Wohngebiet soll erreicht werden, dass es zu der vorhandenen Siedlungsstruktur 
hinzutritt, ohne als Fremdkörper zu erscheinen. Die Systematik des Bebauungsplanes entspricht 
den Anforderungen des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan"). 

  Zur Veranschaulichung der Planung wurden städtebauliche Entwurfsalternativen erarbeitet. Alter-
native 1.1 diente als Grundlage für die Ausarbeitung des Bebauungsplanes. 

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren gemäß §13b BauGB. 

  Auf das Plangebiet wirken die Geräusch- und Geruchsimmissionen einer östlich gelegenen land-
wirtschaftlichen Hofstelle sowie die Gewerbelärm-Immissionen eines westlich gelegenen Gewerbe-
betriebes ein. Aufgrund der Distanz bzw. bereits bestehenden, näher gelegenen Einwirkorten mit 
dem gleichen Schutzanspruch, ist mit keinen Konflikten zu rechnen. 

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umwelt-
berichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erfor-
derlich, da die Aufstellung des Bebauungsplanes "Wengen - Bichelacker" im beschleunigten Ver-
fahren erfolgt (gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplanes "Wengen - Bichelacker" zu erwarten sind, gelten als im Sinne des 
§ 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13b 
BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 
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6.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes  

  Der zu überplanende Bereich befindet sich im Ortsteil "Wengen" des Marktes Weitnau. 

  Die überplanten Flächen schließen im Süden und Westen an die Bestandsbauung an, im Norden 
und Osten grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Die "Bichelackerstraße" sowie die 
Straße "Am Langenberg" führen von Westen in den Planungsbereich. Durch die vorliegende Pla-
nung findet eine Ortsabrundung in östlicher Richtung statt. Die überplanten Flächen werden derzeit 
landwirtschaftlich genutzt. 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich folgende Grundstücke mit den Fl.-Nrn: 289/2 (Teil-
fläche), 291 (Teilfläche) und 293/2 (Teilfläche). 

 
6.2  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 

6.2.1  Bestands-Daten und allgemeine Grundstücks-Morphologie 

  Die landschaftlichen Bezüge werden von den Nagelfluhhöhen- und senken bei Immenstadt i. All-
gäu geprägt.  

  Innerhalb des überplanten Bereiches befinden sich keine bestehenden Gebäude. Darüber hinaus 
sind keine herausragenden naturräumlichen Einzelelemente vorhanden. Über das Plangebiet ver-
läuft derzeit noch eine Freileitung der AllgäuNetz GmbH, die im Zuge der Planung verlegt wird. 

  Innerhalb der überplanten Flächen steigt das Gelände zum einen gemäßigt von Westen nach Osten 
an. Zum anderen befindet sich im Bereich der nördlichen Grundstücke eine markante Böschung mit 
einem Höhenversatz von ca. 4 m. 

 
6.2.2  Erfordernis der Planung  

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung von Wohnbauflächen zur Deckung des 
Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren bei der 
Marktgemeindeverwaltung zahlreiche konkrete Anfragen zu Wohnbaugrundstücken registriert. 
Ohne die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist es dem Markt nicht möglich dieser Nachfrage 
gerecht zu werden. Im Markt gibt es nicht ausreichend Baulücken, Gebäudeleerstände oder sonstige 
Nachverdichtungspotenziale, die die kurz- bis mittelfristige Nachfrage nach Wohngrundstücken de-
cken könnten sind.  

Dem Markt erwächst daher ein Erfordernis bauleitplanerisch steuernd einzugreifen. 

  Die überplanten Flächen sind im Flächennutzungsplan bereits als Wohnbauflächen (W) dargestellt, 
sodass die Reserven des Flächennutzungsplanes verwendet werden. 
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6.2.3  Übergeordnete Planungen 
 

  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Landesentwicklungsprogramms Bay-
ern 2013 (LEP) des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Tech-
nologie maßgeblich: 

 

   2.2.1 und An-
hang 2 "Struk-
turkarte" 

Festlegung des Marktes Weitnau als allgemeiner ländlicher Raum. 

 

   3.2 In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwick-
lung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenzi-
ale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen. 

   3.3 Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungs-
einheiten auszuweisen. Ausnahmen sind zulässig, wenn 

 auf Grund der Topographie oder schützenswerter Landschaftsteile oder tan-
gierender Hauptverkehrstrassen ein angebundener Standort im Gemeinde-
gebiet nicht vorhanden ist, 

 ein Logistikunternehmen oder ein Verteilzentrum eines Unternehmens auf 
einen unmittelbaren Anschluss an eine Autobahnanschlussstelle oder de-
ren Zubringer oder an eine vierstreifig autobahnähnlich ausgebaute Straße 
oder auf einen Gleisanschluss angewiesen ist, 

 ein großflächiger produzierender Betrieb mit einer Mindestgröße von 3 ha 
aus Gründen der Ortsbildgestaltung nicht angebunden werden kann, 

 von Anlagen, die im Rahmen von produzierenden Gewerbebetrieben er-
richtet und betrieben werden sollen, schädliche Umwelteinwirkungen, ins-
besondere durch Luftverunreinigungen oder Lärm einschließlich Verkehrs-
lärm, auf dem Wohnen dienende Gebiete ausgehen würden, 

 militärische Konversionsflächen oder Teilflächen hiervon mit einer Bebau-
ung von einigem Gewicht eine den zivilen Nutzungsarten vergleichbare 
Prägung aufweisen oder 

 in einer Fremdenverkehrsgemeinde an einem durch eine Beherbergungs-
nutzung geprägten Standort ein Beherbergungsbetrieb ohne Beeinträchti-
gung des Orts- und Landschaftsbilds erweitert oder errichtet werden kann. 

   3.1.9 Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig am Bestand auszurichten. Dazu sind 
Möglichkeiten der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen, Baulücken und 
Baulandreserven zu berücksichtigen sowie Brach-, Konversions- und Altlasten-
flächen neuen Nutzungen zuzuführen. Die Inanspruchnahme von Böden mit 
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besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist auf 
das Unvermeidbare zu beschränken. 

 
  Zu Ziel 3.2 Potenziale der Innenentwicklung: Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren innerorts 

keine Brachflächen in der Verfügbarkeit der Gemeinde vorhanden. Bei der vorliegenden Planung 
handelt es sich um eine Erweiterung eines bereits bestehenden Baugebietes, wodurch teilweise auf 
bereits bestehende Infrastruktur, wie Erschließungsstraßen zurückgegriffen werden kann. Die Pla-
nung trägt zu einer Ortsabrundung des Marktes Weitnau gegen Osten bei. Im Flächennutzungsplan 
sind die überplanten Flächen zudem bereits als Wohnbauflächen (W) dargestellt. 

 
  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Regionalplanes (Region Allgäu, 16, in 

der Neufassung vom 10.01.2007 (Bekanntmachung vom 10. Januar 2007, RABl Schw. Nr. 1 
2007)) maßgeblich: 

 

   A III 2 Bestimmung des Marktes Weitnau als bevorzugt zu entwickelndes Kleinzent-
rum 

   B V 1.2 In allen Gemeinden soll in der Regel eine organische Siedlungsentwicklung 
stattfinden. Eine über die organische Siedlungsentwicklung hinausgehende 
Entwicklung ist in der Regel in zentralen Orten und Siedlungsschwerpunkten 
zulässig. 

 
 

  Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flächen im Sinne des § 1a Abs. 
2 BauGB wurde von der Verwaltung geprüft. Hierzu wurde eine Ermittlung zu den Möglichkeiten 
der Innenentwicklung erstellt. Diese ist der Begründung als Anlage (s. Anlage 1 – wird von Stadt 
noch erstellt) beigefügt. Im Ergebnis stellen die Potenziale der Innenentwicklung keine Alternative 
zur Planung dar.  

  Die Markt Weitnau verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan. Die überplanten Flä-
chen werden hierin als Wohnbaufläche (W) dargestellt.  

Der Bebauungsplan konkretisiert diese Vorgaben durch Festsetzung eines allgemeinen Wohnge-
bietes (WA). Da die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen und Gebiets-Einstufungen mit 
den Darstellungen des gültigen Flächennutzungsplanes übereinstimmen, ist das Entwicklungsgebot 
des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB erfüllt.  

  Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich keine Denkmäler im Sinne 
des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG).  
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  Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vorgaben werden durch 
diese Planung nicht tangiert.  

 
6.2.4  Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung  

  Es wurden keine weiteren Standorte in der Gemeinde Markt Weitnau geprüft. Ziel der Planung ist 
es, den Teilort "Wengen" bewrusst zu stärken, in dem die Möglichkeit geschaffen wird, die Bevöl-
kerungsstruktur langfristig zu halten. Als Wohnbaufläche erscheint der gewählte Standort insofern 
geeignet, da im Westen ein Anschluss zu bestehender Wohnbebauung vorhanden ist, weshalb die 
hinzutretende Bebauung eine maßvolle Ergänzung und Ortsabrundung in Richtung Osten darstellt. 
Weiterhin ist eine Erschließung von den dort vorhandenen Straßen "Bichelackerstraße" und "Am 
Langenberg" möglich. Ein Anschluss an die gemeindliche Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist 
darüber hinaus gegeben, weshalb der Erschließungsaufwand minimiert werden kann. Die Fläche 
ist zudem als Wohnbaufläche (W) im Flächennutzungsplan dargestellt, sodass auf vorhandene 
Wohnbaureserven zurückgegriffen wird. 

  Allgemeine Zielsetzung der Planung ist es, Wohnraum für die ortsansässige Bevölkerung zu schaf-
fen. 

  Für das geplante Wohnbauquartier soll erreicht werden, dass es zu der vorhandenen Siedlungs-
Struktur hinzutritt, ohne als Fremdkörper zu erscheinen.  

  Die Systematik des Bebauungsplanes entspricht den Anforderungen des § 30 Abs. 1 BauGB ("qua-
lifizierter Bebauungsplan").  

Dadurch regelt der Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben in dem überplanten Bereich ab-
schließend.  

Der Bauherrschaft stehen bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen Vereinfachungen im 
Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens (entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften) zur 
Verfügung. 

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Wengen - Bichelacker" erfolgt im so genannten beschleu-
nigten Verfahren gem. §13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB. Dies ist aus folgenden Grün-
den möglich:  

 die zulässige Grundfläche liegt bei ca. 3.600 m² überbaubarer Grundfläche und folglich unter 
10.000 m². 

 bei dem Vorhaben handelt sich um die Schaffung von Baurecht für die Zulässigkeit von Wohn-
nutzung. Es ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

 die Flächen schließen an im Zusammenhang bebaute Ortsteile an. 
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 es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
BauGB genannten Schutzgüter, da sich Bereiche solcher Schutzgüter nicht in räumlicher Nähe 
des überplanten Bereiches befinden. 

Somit sind die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens im Sinne des 
§ 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB eingehalten. 

  Der redaktionelle Aufbau des Bebauungsplanes leitet sich aus der Systematik der Rechtsgrundlagen 
ab.  

 
6.2.5  Städtebauliche Entwurfs-Alternativen 

  Im Rahmen der Entwurfs-Planung wurden zwei unterschiedliche Alternativen erarbeitet. Beide Al-
ternativen folgen derselben städtebaulichen Konzeption und unterscheiden sich nur in Details. Für 
alle Alternativen wurde die Aufteilung in zwei Bauabschnitte dargestellt.  

  Die Alternative 1 sieht eine Aufteilung in 15 Baugrundstücke vor. Die Erschließungsstraßen "Bi-
chelacker" und "Am Langenberg" werden zu einer Spange zusammengeführt mit einem Auslass in 
Richtung Osten. Im Baugebiet sind an drei Stellen öffentliche Parkplätze zur Verkehrsberuhigung 
vorgesehen. Die durchschnittliche Grundstücksgröße beträgt 698 m². 

  Alternative 2 sieht eine leicht modifizierte Straßenführung der nördlichen Erschließungsstraße vor. 
Die Grundstücke südlich der "Bichelackerstraße" fallen durch die Nordverschiebung dieser gering-
fügig größer aus. Gegenüber der Alternative 1 ist der Anteil der zu erschließenden Verkehrsfläche 
damit leicht erhöht. Die Alternative 2.1 weist als zusätzliche Abwandlung der Alternative 2 eine 
Verkehrberuhigung im Bereich der "Bichelackerstraße" in Form eines leichten Straßenversatzes auf. 
Zudem wurden zwei Einzelhäuser durch eine vorgeschlagene Doppelhausbebauung in der Mitte des 
Baugebietes ersetzt. 

  Als Ergebnis der Abstimmungen im Marktgemeinderat wurde letztlich eine Alternative 1.1 erarbei-
tet, die der Alternative 1 bis auf folgende Punkte gleicht:  

 - Darstellung eines Doppelhauses statt zweier Einzelhäuser 

 - Verringerung der Straßenbreite der Straße westlich des Grundstückes mit der Fl.-Nr. 1/5 

 - Erhalt des südlich angrenzenden Fußweges, kein Ausbau zu einer Strße 

 - Verkehrsentschleunigung durch das Pflanzen zweier Bäume bei der Einfahrt in das Bauge-
biet 

 Alternative 1.1 diente schließlich als Vorlage für den zu erstellenden Bebauungsplan. 
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6.2.6  Planungsrechtliche Vorschriften 

  Für den Bereich allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

  Auf der Grundlage des § 1 der BauNVO werden innerhalb des gesamten Gebietes sowie der beiden 
Zonen Veränderungen wie folgt vorgenommen:  

  Im allgemeinen Wohngebiet soll die Reduzierung von der Versorgung des Gebietes dienenden 
Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetrieben auf eine 
ausnahmsweise Zulässigkeit Fehlentwicklungen vermeiden. Der Bereich ist auf Grund seiner 
Erschließungs-Situation und Grundstücks-Bemessung nur bedingt geeignet, solche Betriebe 
aufzunehmen. Zudem sind die damit u.U. verbundenen Nutzungskonflikte auf Grund der Klein-
räumigkeit des geplanten Wohngebietes teilweise nur schwer lösbar 

 Grundsätzlich ausgeschlossen werden im allgemeinen Wohngebiet fernmeldetechnische Haupt-
anlagen gem. § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO (z.B. Mobilfunkmasten) sowie Nebenanlagen dieser Art 
gem. § 14 Abs. 2 BauNVO. Der Ausschluss dieser Anlagen ist erforderlich, um dem Vorsorgege-
danken Rechnung zu tragen. Genaue Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen sind zum 
Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht bekannt bzw. abgesichert. Gleichzeitig soll vermieden 
werden, dass durch das Erscheinungsbild der Anlagen eine negative optische Wirkung auf das 
Wohngebiet entstehen könnte. Die Bewohner könnten durch die Anlagen nachhaltig in ihrem 
Wohlbefinden beeinträchtigt werden, auch dann, wenn keine unmittelbare strahlentechnische 
Beeinträchtigung gegeben wäre. Dem Gedanken einer flächendeckenden Versorgung mit Mo-
bilfunkanlagen im Gemeindegebiet kann auch ohne eine detaillierte Untersuchung der funk-
technischen Zusammenhänge entsprochen werden. Dies ist insbesondere dadurch gewährleis-
tet, dass innerhalb des Ortsteils auch in vertretbarer Nähe zum Geltungsbereich dieses Bebau-
ungsplanes Baugebiete vorhanden oder festgesetzt sind, in denen solche Anlagen generell zu-
lässig sind und in denen keine Einschränkungen ihrer Zulässigkeit gelten oder geplant sind.  

 Ferner werden Hauptanlagen zur Erzeugung von Energie durch Windkraft sowie Nebenanlagen 
dieser Art gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO bzw. § 14 Abs. 2 BauNVO in beiden Gebieten aus-
geschlossen, um Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes sowie Konflikte mit dem 
Naturraum in diesem Übergangsbereich zur freien Landschaft zu vermeiden. 

 Grundsätzlichen Ausschluss erfahren die in § 4 Abs. 3 Nrn. 3-5 BauNVO angeführten Nutzun-
gen: Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen. Die genannten Nutzun-
gen sind nicht geeignet, innerhalb der überplanten Flächen aufgenommen zu werden. Unlös-
bare Nutzungskonflikte sowie die Unmöglichkeit der Integration in die kleinräumige städtebau-
liche Gesamtsituation sind die Gründe hierfür. 

  
  Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung konzentrieren sich auf das in der Baunut-

zungsverordnung (§ 16 Abs. 3 u. 4 BauNVO) angegebene Erfordernis zur Erlangung der Eigen-
schaften eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan").  
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Dabei erhalten diejenigen Größen den Vorzug, die bezüglich ihrer Lesbarkeit unmissverständlich 
sind. 

  Die Festsetzung der Grundflächenzahl im Plangebiet ergibt einen großen Spielraum bei der 
Aufteilung der Grundstücke und der Verwirklichung von unterschiedlichen Gebäudetypen bzw. -
anordnungen. Der festgesetzte Wert von 0,25 für Typ 1 bzw. 0,32 für Typ 2 und 3 befindet sich 
im Rahmen der im § 17 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) definierten Obergrenzen für 
Wohngebiete. Die zulässigen Höchstwerte stellen für die ländliche Umgebung angepasste Fest-
setzungen dar. Die Reduzierung der Grundflächenzahl für Typ 1 begründet sich in den dort vor-
handenen größeren Grundstücksflächen und der erhöhten, exponierten Hanglage. Ziel ist es,  
über das Wohngebiet hinweg eine harmonische Häuserstruktur zu schaffen und städtebauliche 
Fehlentwicklungen zu vermeiden. Eine weitere Verdichtung in dieser Lage und an diesem 
Standort ist städtebaulich nicht angepasst. 

  Durch die Möglichkeit, die zulässige Grundfläche für bauliche Anlagen durch Parkplätze, Zu-
fahrten etc. zu überschreiten, wird eine sinnvolle Voraussetzung getroffen, um den ruhenden 
Verkehr aus den öffentlichen Bereichen fern zu halten. Die in der Baunutzungsverordnung (§ 19 
Abs. 4) vorgesehene Überschreitungs-Möglichkeit von 50 % ist für ein Baugebiet der vorliegen-
den geplanten Art nicht ausreichend. Allein durch die erforderlichen und zulässigen Garagen 
und/oder Stellplätze ist in der Regel das Überschreitungs-Potenzial ausgeschöpft. Zu berück-
sichtigen bleiben alle anderen Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO (Wege, Terrassen, 
Schuppen, Gewächshäuschen, Spielgeräte, Schwimmbecken etc.) sowie unter Umständen un-
terirdische Anlagen. Eine beliebige Ausdehnung der Überschreitungs-Möglichkeit für alle in 
§ 19 BauNVO genannten Anlagen auf den im Plan festgesetzten Wert würde u.U. zu Fehlent-
wicklungen führen, da dann z.B. Grenzgaragen in einem nicht vertretbaren Maße zulässig wä-
ren. Die getroffene Regelung sieht eine differenzierte Überschreitungsmöglichkeit vor. Für die 
in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten Anlagen besteht auf Grund von § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO eine Überschreitungsmöglichkeit von 50 % der zulässigen Grundfläche. Für die in den 
abweichenden Bestimmungen dieser Planung genannten Anlagen besteht eine weiter gehende 
Überschreitungsmöglichkeit. Die Kappungs-Grenzen für die einzelnen Nebenanlagen-Typen 
sind daher unterschiedlich. Eine solche Differenzierung wird zwar in § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO 
nicht ausdrücklich erwähnt, sie ist jedoch auf Grund der Ausführungen in den einschlägigen 
Kommentierungen als zulässig anzusehen (vgl. Fickert/Fieseler zu § 19 Rn 23). 

  Die gleichzeitige Festsetzung von First- und Wandhöhen über NN schafft einen verbindlichen 
Rahmen zur Umsetzung eines breiten Spektrums an Gebäudeprofilen.  Die gewählte Systematik 
schließt Fehlentwicklungen aus. Sie ist auch für den Außenstehenden (z.B. Anlieger) nachvoll-
ziehbar und damit kontrollierbar. Die Höhe des natürlichen Geländes ist durch die eingearbei-
teten Höhenlinien eindeutig bestimmt. Durch die Festsetzung, dass, sofern zulässige Dachauf-
bauten oder Dacheinschnitte im Bereich des Schnittpunktes der Außenwand mit der Dachhaut 
liegen, für die Berechnung der maximalen Wandhöhe die Verbindungslinie zwischen den nächst 
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gelegenen entsprechenden Schnittpunkten außerhalb solcher Bauteile maßgeblich ist, wird ein-
deutig geregelt, dass die Höhe von Dachaufbauten oder Dacheinschnitten nicht als maßgebliche 
Wandhöhe herangezogen wird.  

  
  Die festgesetzte offene Bauweise kann als Einzelhaus (Typen 1 und 2) bzw. als Einzel- oder Dop-

pelhaus (Typ 3) umgesetzt werden. Die Eignung zur Bebauung als Einzel- oder Doppelhaus sollte 
für jedes Grundstück unabhängig von der jeweils festgesetzten Bauweise von den Interessenten 
geprüft werden.  

  Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass sie über die mögliche 
Größe der Gebäude auf Grund der Nutzungsziffern (Grundflächenzahl) hinausgehen. Dadurch ent-
steht für die Bauherrschaft zusätzliche Gestaltungsfreiheit für die Anordnung der Gebäude im 
Grundstück. Die Anordnung der Flächen für Garagen ist auf die Erschließungs-Situation hin abge-
stimmt. Trotzdem besteht innerhalb der jeweiligen Grundstücke eine möglichst hohe Flexibilität in 
Bezug auf die Situierung der Garagen. 

  Der Ausschluss von oberirdischen Niederspannungs-Freileitungen erfolgt aus städtebaulichen Grün-
den. Neben den Anforderungen für die einzelnen Baugrundstücke und Gebäude werden dadurch 
für die Erschließungs-Träger Vorgaben zur Ausführung von (in der Regel neu zu errichtenden) An-
lagen getroffen, die dazu führen, dass das landschaftliche Umfeld geschützt wird. 

  Die Festsetzung der maximal zulässigen Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden erfolgt aus 
städtebaulichen Gründen. Auf Grund der Kleinräumigkeit des Baugebietes, dessen starken Bezuges 
zu den naturnahen Räumen, seiner stark peripheren Lage im Gemeindegebiet sowie des dörflichen 
Charakters des Orts-Teils wäre bei einer zu starken Bewohnerdichte mit einer Fehlentwicklung zu 
rechnen. Die Grundstücke sind auf Grund der o.g. Gesamtkonzeption nicht dafür vorgesehen, mit 
Gebäuden, die eine hohe Wohnungsanzahl aufweisen, bebaut zu werden. Gleiches gilt für die Er-
schließungs-Situation. Die vorgenommenen Einschränkungen der Anzahl der Wohnungen sollen 
darüber hinaus verhindern, dass es zu einer zu starken Versiegelung der Freiflächen in dem ge-
samten Bereich kommt (Terrassen, Stellplätze, Zufahrten). Die vorgenommene Abstufung erfolgt 
auf Grund der erfahrungsgemäß unterschiedlichen Dichten, die durch die Umsetzung der unter-
schiedlichen Gebäudeformen entstehen. Ziel der Abstufung ist es, diese Dichten über die Zahl der 
zulässigen Wohnungen je Wohngebäude zu entzerren. 

  Auf die Festsetzung von maximalen Erdgeschoß-Fußbodenhöhen wird verzichtet. Dadurch entsteht 
ausreichend Flexibilität zur Einstellung der Gebäude im Gelände. Zusätzlich ist damit der Anreiz 
verbunden, zur Optimierung des innergebäudlichen Profils eine moderate Höhenlage des Erdge-
schoß-Fußbodens zu wählen. Durch die o.g. Fixierung auf Wand- und Firsthöhen bleiben Fehlent-
wicklungen ausgeschlossen.  
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6.2.7  Infrastruktur  

  Die Festsetzung eines Leitungsrechtes erfolgt im Bereich des Entwässerungskanals. 

  Die Ausführungen hinsichtlich der Berücksichtigung der Lage der Hauskontrollschächte ist hinweis-
lich zu sehen, da deren genaue Lage zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht bekannt ist. Die 
Hauskontrollschächte sind nicht überbaubar. Die konkrete Umsetzung erfolgt im Rahmen der Er-
schließungsmaßnahmen. Die Bauherrschaft wird daher im Rahmen der Festsetzung zu den über-
baubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) vorsorglich darauf hingewiesen, dass in den Bereichen 
der Hauskontrollschächte keine Bebauung möglich sein wird, um architektonische Umplanungen 
bzw. Missverständnisse hinsichtlich der Überbaubarkeit der Grundstücke zu vermeiden. 

  Im westlichen Bereich des Neubaugebietes ist eine Trafostation eingeplant. Die Trafostation kann 
zu Zwecken der Wartung direkt von der öffentlichen Fläche aus angefahren werden. Im genannten 
Bereich des Bebauungsplangebietes wird die vorhandene Trafostation durch eine entsprechende 
Festsetzung als Versorgungsfläche gesichert. Im Falle einer Verlegung könnte auf der Grundlage 
des § 14 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) eine solche Nebenanlage in der Ausnahme 
zugelassen werden, auch falls im Bebauungsplan keine besondere Fläche hierfür festgesetzt ist. 

 
6.2.8  Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen 

  Das auszuweisende Baugebiet ist über die Einmündung in die Staatsstraße St. 2005 ausreichend 
an das Verkehrsnetz angebunden. Über die St. 2005 besteht eine Anbindung an die                           
Bundes-Straße 12.  

  Innerhalb des Baugebietes sind gestalterische Maßnahmen (Parkbuchten und Baumpflanzungen) 
zur Verkehrs-Verlangsamung vorgesehen. Der an den maßgeblichen Stellen vorgesehene Regel-
querschnitt von 4,75 m ist für einen Begegnungsfall von einem Lkw und einem Pkw bei verlang-
samter Geschwindigkeit ausgelegt. yyq 

  Die Planung berücksichtigt die vorhandenen Fußwegebeziehungen und bindet diese in das Ge-
samtkonzept ein. Entlang der zweireihigen Häuserreihe in der Mitte des Plangebietes wird ein 
Fußweg von 1,30 m Breite fortgeführt. Von der Straße "Am Langenberg" leitet zudem ein Fußweg 
zu den Häusern nördlich der "Kemptner Straße".  

 
6.2.9  Nutzungskonflikt-Lösung, Immissions-Schutz 

  Mögliche Nutzungskonflikte auf Grund von Verkehrslärm durch die 40 m entfernte Staats-Straße 
St 2055 wurden im Rahmen eine schalltechnischen Grobabschätzung untersucht. Aufgrund der Ent-
fernung des Plangebietes zur Straße ist tagsüber mit keinen Konflikten zu rechnen. Im Nachtzeit-
raum wird der Orientierungswert der DIN 18005-1 von 45 dB(A) geringfügig um bis zu 2 dB(A) 
überschritten. Aufgrund der abschirmenden Wirkung der bereits zur Straße hin bestehenden Ge-
bäude ist faktisch mit einer Einhaltung der Orientierungswerte zu rechnen. Selbst bei Wegfall eines 
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der Gebäude bleibt ein Teil der abschirmenden Wirkung erhalten, weshalb allenfalls geringfügige 
Konflikte zu erwarten wären. Den Bauherren werden gleichwohl architektionische Selbsthilfemaß-
nahme zur Verringerung des Konfliktpotzenials nahegelegt.  

  Auf das Plangebiet wirken weiterhin die Geräusch- und Geruchsimmissionen einer östlich gelegenen 
landwirtschaftlichen Hofstelle sowie die Gewerbelärm-Immissionen eines westlich gelegenen Ge-
werbebetriebes ein. Aufgrund der Distanz bzw. bereits bestehenden, näher gelegenen Einwirkorten 
mit dem gleichen Schutzanspruch, ist mit keinen Konflikten zu rechnen. 

 Im Bereich der nördlichen Grundstücke befindet sich eine 20-kV-Freileitung. Diese wird im Rahmen 
der Ausführung des Baugebietes vollständig erdverkabelt. Beeinträchtigungen auf Grund von elekt-
romagnetischen Wellen sind daher ausgeschlossen. 

 
6.2.10  Wasserwirtschaft 

  Die Gemeinde verfügt über ein Trenn-System zur Entsorgung der Abwässer.  

  Das anfallende Schmutzwasser ist über die Kanalisation des Wasser- und Abwasserverbandes Un-
tere Argen (WAV Untere Argen) im Trennsystem an dessen Kläranlage anzuschließen, in welcher 
es nach dem Stand der Technik gereinigt wird. Die Anlage ist ausreichend dimensioniert.  

  Das anfallende Niederschlagswasser wird zum einem Teil direkt vor Ort versickert, wobei die DWA-
Merkblätter M 153 und A 138 zu beachten sind. Bei befestigten Flächen unter 1.000 m² je Bau-
grundstück ist entsprechend der NWFreiV in Verbindung mit der TRENGW eine erlaubnisfreie Ver-
sickerung möglich. Durch Festsetzungen zur Oberflächenbeschaffenheit und Entsiegelung wird dies 
auch als zukünftige Zielsetzung definiert. Nicht zu versickerndes Niederschlagswasser wird durch 
Übergabeschächte und den Regenwasserkanal zur Wengener Argen unter Beachtung der Regel-
werke M 153 und A 117 zugeführt, der den Notüberlauf aus den privaten Versickerungen auf-
nimmt. Ein entsprechendes wasserrechtliches Erlaubnisverfahren ist ggf. durchzuführen. Bei befes-
tigten Flächen unter 1.000 m² ist bei Beachtung der TRENOG entsprechend § 25 WHG (Gemeinge-
brauch) in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 BayWG eine erlaubnisfreie Einleitung möglich. 

  Das Baugebiet wird an die gemeindlichen Frischwasserleitungen angeschlossen. Dadurch ist eine 
einwandfreie Trinkwasserversorgung gewährleistet.  

 
6.2.11  Geologie 

  Die Flächen sind aus geologischer Sicht für eine Bebauung geeignet. Mit landschaftstypischen und 
ortsüblichen Erschwernissen bei der Ausführung der Baumaßnahmen muss jedoch gerechnet wer-
den.  

 
6.2.12  Gebäudetypen 
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  Durch die verschiedenen Gebäudetypen wird eine Anpassung bezüglich der einzelnen Kenngrößen 
(z.B. Grundfläche und Höhe) an die jeweilige städtebauliche Situation wie folgt erreicht: 

  Typ 1 ist für die Hanglagen im Norden des Baugebietes konzipiert. Aufgrund der Topographie 
wurden die Höhen derart festgesetzt, dass die Zufahrt zu den Garagen auf Straßenniveau er-
folgt, während das erste Geschoß nach Norden in die Hangkante übergeht. Typ 1 kann als Ein-
zelhaus umgesetzt werden. Bei der Festsetzung der Grundflächenzahl von 0,25 spielten die 
benachbarte Bestandsbebauung, die Größe der Grundstücke und die exponierte Lage der Häuser 
eine Rolle. Mit dem festgesetzten Wert wird erreicht, dass sich über das Baugebiet hinweg eine 
organische Häuserstruktur ergibt. 

  Typ 2 ist der vorherrschende Gebäudetyp des Baugebietes. Er ist als Einfamilienhaus konzipiert. 
Mit einer zulässigen Grundlächenzahl von 0,32 bildet er einen gelungenen Übergang zur östlich 
angrenzenden freien Landschaft sowie zur Bestandsbebauung. 

  Typ 3 kann als Einzelhaus- oder Doppelhaus in zweigeschossiger Bauweise umgesetzt werden. 
Da von einer Bebauung als Doppelhaus ausgegangen wird, ist die Grundfläche gegenüber Typ 1 
mit 0,32 leicht erhöht. Typ 3 ist gezielt nur an zentraler Stelle des Baugebietes vorgesehen. 
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7  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB), Konzept zur Grünordnung 

  

7.1  Umweltprüfung und Abarbeitung der Eingriffsregelung bei beschleunigtem Verfahren 
gem. § 13b BauGB 

7.1.1  Umweltprüfung  

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umwelt-
berichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erfor-
derlich, da die Aufstellung des Bebauungsplanes "Wengen-Bichelacker" im beschleunigten Verfah-
ren erfolgt (gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

 
7.1.2  Abarbeitung der Eingriffsregelung 

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplanes "Wengen-Bichelacker" zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a 
Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13b BauGB 
i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 

 
7.2  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

7.2.1  Bestandsaufnahme  

  Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Siedlungsrand des Ortsteils Wengen der Gemeinde Weitnau. 
Es grenzt im Westen sowie im Süden an bestehende Bebauung an. Erschlossen wird das Gelände 
von der "Kemptener Straße" über die Siedlungsstraße "Am Langenberg" sowie die "Bichelacker-
straße" im Norden. Die Topografie weist ein Gefälle in Richtung Süden auf. In Richtung Norden 
und Osten geht das Gebiet in die freie Landschaft über, welche überwiegend landwirtscahftlich 
genutzt wird. Im Plangebiet selbst befinden sich derzeit keine Wege oder Straßen. Es wird aus-
schließlich landwirtschaftlich als Wiese genutzt. 

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. a BauGB): Im Plangebiet selbst besteht im Moment eine intensive landwirtschaftliche Wie-
sennutzung. Daher sind nur wenige, anspruchslose Tier- und Pflanzenarten vorhanden. Der Vege-
tationsbestand ist überwiegend geprägt durch Fettwiesenarten (Futtergräser und -kräuter) und 
Stickstoffanzeiger.  

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Etwa 75 m nördlich bzw. 50 m 
südlich zum Geltungsbereich befinden sich kartierte, zum Teil gem. § 30 BNatSchG geschützte Bi-
otope (nördlich: "Hecken an den Hängen nördlich und südlich von Wengen", Nr. 8326-0140-005; 
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südlich: "Gehölzsaum der Wenger Argen zwischen Steinebach und Mündung in die Untere Argen", 
Nr 8326-0142-003). 

  Schutzgut Boden und Geologie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Aus geologischer Sicht liegen 
die überplanten Flächen im Verbreitungsgebiet der Oberen Süßwassermolasse (limnisch-fluviatile 
Ablagerungen aus dem Tertiär). Bei den Molassesedimenten handelt es sich um carbonatische 
Konglomerate. Aus den kiesführenden Lehmsanden bis Kieslehmsanden bis -lehmen haben sich 
gemäß der Übersichtsbodenkarte (M 1: 25.000) fast ausschließlich (podsolige) Braunerden entwi-
ckelt. Die vorkommenden Böden sind vollständig unversiegelt und mit semi-natürlicher Vegetation 
bewachsen. Sie können daher ihre Funktion als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt sowie als 
Filter und Puffer für Schadstoffe noch weitgehend unbeeinträchtigt erfüllen. 

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Oberflächengewässer sind 
im Plangebiet nicht vorhanden. Da es sich bei der Planfläche um vollständig unversiegelten Boden 
handelt, kann derzeit das auftreffende Niederschlagswasser ungehindert auf der Fläche versickern. 
Auf Grund der steigenden Hangneigung in nördlicher Richtung kann es bei Starkregenereignissen 
zu Hang- und Sickerwasserabfluss im Plangebiet kommen. 

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Derzeit können sich auf den offenen Wiesenflächen Kaltluft ausbilden. Diese fließt auf 
Grund der Hangneigung in Richtung Süden zur "Kemptener Straße" hin ab. Da sich keine Hecken- 
oder Baumstrukturen im Plangebiet befinden, wird auf der Fläche keine Frischluft gebildet. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Das Plangebiet liegt am 
südlichen Rand des Naturraums Adelegg, einem voralpinen Gebirgsstock. Die umliegende Land-
schaft ist von einem bewegten Gelände, einer Grünlandnutzung auf Talflächen und Unterhängen 
sowie von großen Waldflächen in den höher gelegenen Bereichen geprägt. Das Plangebiet ist be-
sonders aus östlicher Richtung aus der freien Landschaft einsehbar und teilweise exponiert. Die 
Erholungseignung des Bereichs ist auf Grund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und we-
gen fehlender Wegeverbindungen eher gering. 

  
7.2.2  Auswirkungen der Planung 

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. a BauGB): Im Bereich der geplanten Bebauung geht auf Grund der Versiegelung Lebens-
raum verloren. Dies betrifft überwiegend die wenigen Arten, welche auf der intensiv genutzten 
Wiesenfläche vorkommen. Eine Zerschneidung zwischen den Gehölzen nördlich bzw. südlich der 
Planfläche ist nicht zu erwarten. 

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Die im weiteren Umfeld liegenden 
Biotope sind nicht von der Planung betroffen. 
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  Schutzgut Boden und Geologie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Planung er-
möglichte Bebauung und die damit einhergehende Versiegelung werden die Funktionen der be-
troffenen Böden beeinträchtigt bzw. gehen ganz verloren. Im Bereich der neuen Baukörper bzw. 
Zufahrtsflächen kommt es zu einer Abtragung der oberen Bodenschichten. Insbesondere im Bereich 
der Flächen für Aufschüttungen ist mit teils erheblichen Gelände-Aufschüttungen zu rechnen. Die 
versiegelten Flächen können nicht mehr als Standort für Nutzpflanzen oder die natürliche Vegeta-
tion dienen und bieten Bodenorganismen keinen Lebensraum mehr. Zudem wird das eintreffende 
Niederschlagswasser in diesen Bereichen nicht mehr gefiltert und gepuffert. Neben den natürlichen 
Faktoren gehen landwirtschaftliche Ertragsflächen dauerhaft verloren. 

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): In Folge der eingeschränk-
ten Durchlässigkeit der Böden für Niederschlagswasser verringert sich unter Umständen die Grund-
wasserneubildungsrate. Der fehlende Wasserrückhalt hat auch Auswirkungen auf die Regulierung 
des Grundwassers, wodurch es zu einer geringfügigen Beeinträchtigung des lokalen Wasserkreis-
laufes kommen kann. 

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Die auf der Fläche stattfindende Kaltluftproduktion wird durch die geplante Bebauung 
unterbunden. Auf Grund der ländlichen Lage des locker bebauten Ortsteils ist dies jedoch nicht 
weiter von Bedeutung. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Für die angrenzenden, 
bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit des dörflichen 
Umfeldes zu rechnen (Ausblick auf die Wiesenfläche). Die getroffenen Festsetzungen und bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften stellen jedoch sicher, dass die Auswirkungen auf die benachbarten 
Anlieger begrenzt bleiben und sich die neu hinzukommende Bebauung gut in die gewachsene 
dörfliche Struktur einfügt. 

  
7.2.3  Konzept zur Grünordnung 

  Das Konzept zur Grünordnung berücksichtigt den Bestand und die Auswirkungen der Planung wie 
folgt: 

  Im östlichen Plangebiet wird eine öffentliche Grünfläche festgesetzt, die der Eingrünung dient und 
eine auflockernde Grünzone zwischen der geplanten Bebauung schafft. 

  Um den Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten auf der öffentlichen Grünfläche zu verbessern, 
werden eine Extensivierung und die Pflanzung von standortgerechten heimischen Gehölzen festge-
setzt. Darüber hinaus ist in den privaten Baugrundstücken eine Mindestzahl von Bäumen neu zu 
pflanzen. Dadurch wird eine Ein- und Durchgrünung der Bebauung gewährleistet. 

  Durch die Festsetzung einer Pflanzliste wird die Verwendung standortgerechter, heimischer Gehölze 
gesichert. Einheimische Bäume und Sträucher bilden die Grundlage vieler Nahrungsketten und 



 Markt Weitnau    Bebauungsplan "Wengen-Bichelacker" 
 Textteil mit 44 Seiten, Fassung vom 08.01.2018 

Seite 35 

dienen der Erhaltung des Lebensraumes für Kleinlebewesen. Sie sollten deshalb gegenüber neo-
phytischen Ziergehölzen vorgezogen werden. 

  Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankungen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in 
der Verordnung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit genannten, werden durch die Planung 
ausgeschlossen. Hierdurch sollen Gefährdungen der im Umkreis bestehenden sowie der zu pflan-
zenden Gehölze vermieden werden. Als hochanfällige Wirtspflanzen erwiesen sich Birne, Quitte und 
Zierquitte, Weiß- und Rotdorn sowie einige Sorten und Hybriden der großblättrigen Zwergmispel 
(Cotoneaster). Auch die Arten der Gattung Sorbus (Vogelbeere, Mehlbeere, Elsbeere und Speierling) 
können vom Feuerbranderreger befallen werden. 

  Damit die privaten Zier- und Nutzgärten möglichst naturnah gestaltet werden sowie aus gestalte-
rischen Gründen werden Hecken aus Nadelgehölzen im Übergangsbereich zur freien Landschaft 
sowie in Bereichen, die an öffentliche Flächen angrenzen, ausgeschlossen. 

  Die Pflanzung von Sträuchern, die nicht in der Pflanzliste festgesetzt sind (z. B Ziersträucher), wird 
auf max. 5 % der Grundstücksfläche zugelassen. Auf diese Weise soll zu einem gewissen Grad auch 
eine Bepflanzung mit nicht heimischen Gehölzen ermöglicht werden, ohne dass Fehlentwicklungen 
hinsichtlich naturschutzfachlicher oder landschaftsästhetischer Belange zu erwarten sind. 

  Die Verwendung versickerungsfähiger Beläge für Stellplätze, Zufahrten u.a. untergeordnete Wege 
auf den privaten Baugrundstücken wird festgesetzt, um die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens 
weitestgehend zu erhalten und damit die Abnahme der Versickerungsleistung des Bodens durch 
die Versiegelung zu minimieren. 

  Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei werden für baukonstruktive Elemente, die groß-
flächig mit Niederschlagswasser in Berührung kommen, zum Schutz des Bodens und des Grund-
wassers ausgeschlossen. 

  Die Durchlässigkeit des Gebietes für Kleinlebewesen kann erhalten werden, wenn Zäune einen Min-
destabstand zum natürlichen Gelände einhalten und auf Sockelmauern verzichtet wird.  

 
  



 Markt Weitnau    Bebauungsplan "Wengen-Bichelacker" 
 Textteil mit 44 Seiten, Fassung vom 08.01.2018 

Seite 36 

8  Begründung – Bauordnungsrechtlicher Teil  
  

8.1  Örtliche Bauvorschriften 

8.1.1  Regelungen über die Gestaltung der Gebäude 

  Die Dachformen für den Hauptbaukörper beschränken sich auf das Satteldach. Diese Dachform 
entspricht den landschaftlichen und örtlichen Vorgaben. Die bestehenden Gebäude im überplanten 
angrenzenden Bereich weisen ebenfalls Satteldächer auf.  

  Das Spektrum für Dachneigungen entspricht den ortsüblichen und landschaftstypischen Vorgaben 
und berücksichtigt zeitgemäße Bauformen. Durch die Festsetzung von Wand- und Firsthöhen ist 
die Möglichkeit ausgeschlossen, dass Gebäude eine nicht vertretbare Gesamthöhe erreichen könn-
ten.   

  Für Gebäude-Anbauten und Dachaufbauten gilt die Gestaltungssatzung des Marktes Weitnau in 
ihrer jeweils aktuellen Fassung. 

  Solaranlagen dürfen auf den Dächern nicht aufgeständert werden, um negative Entwicklungen 
hinsichtlich der Gestaltung und der Fernwirkung dieser Elemente zu vermeiden. 

  Die Vorschriften über Materialien und Farben orientieren sich einerseits an den umliegenden, land-
schaftsgebundenen Bauformen. Andererseits lassen sie der Bauherrschaft jedoch ausreichend ge-
stalterischen Spielraum. Die Beschränkung auf die Dachfarben Rot bis Rotbraun sowie Betongrau 
bis Anthrazitgrau führt zu einem homogenen und ruhigen Gesamtbild des Ortes. Die Farben fügen 
sich erfahrungsgemäß besonders gut in die landschaftliche Situation ein.  

  
8.2  Sonstige Regelungen 

8.2.1  Abstandsflächen   

  Für die Abstandsflächen werden in jedem Fall die Regelungen des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 und 2 BayBO 
zu Grunde gelegt. Dies ist sinnvoll, um Beeinträchtigungen der Belichtungs- und Belüftungs-Situ-
ation speziell in Bezug auf die flexible Handhabung der überbaubaren Grundstücksflächen zu ver-
meiden.  

  
8.2.2  Stellplätze und Garagen 

  Auf Grund der Lage des Gebietes im ländlichen Raum ist erfahrungsgemäß mit einer hohen Mobi-
lität der zu erwartenden jungen Familien zu rechnen. Um städtebauliche Fehlentwicklungen durch 
einen Mangel an Stellplätzen auszuschließen, hat sich die hier angewandte Regelung bewährt, da 
sie bereits bei sehr kleinen Wohnungsgrößen die Schwelle zum Nachweis von mehr als einem 
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Stellplatz sieht. Die Verkehrsflächen so bemessen, dass den konkreten Erfordernissen des fließen-
den Verkehrs ausreichend Rechnung getragen ist. Die Belange des ruhenden Verkehrs sind insoweit 
berücksichtigt, als dass für den Besucherverkehr ausreichend Flächen zur Verfügung stehen. Es 
wurde hohen Wert auf eine wirtschaftlich bemessene Erschließung und eine geringe Versiegelung 
durch Verkehrsflächen gelegt. Die für die dort wohnende Bevölkerung erforderlichen Stellplätze 
können vom öffentlichen Verkehrsraum nicht aufgenommen werden, weshalb auf den privaten 
Flächen ausreichende Stellplätze nachgewiesen werden müssen. 
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9  Begründung – Sonstiges  
  

9.1  Umsetzung der Planung 

9.1.1  Maßnahmen und Zeitplan zur Verwirklichung 

  Eine Veränderungssperre ist nicht erforderlich. 

  Boden ordnende Maßnahmen (Grundstücks-Tausch, Umlegung) sind nicht erforderlich und nicht 
geplant. 

  Der überplante Bereich wird voraussichtlich in zwei Bauabschnitten erschlossen und verwirklicht 
werden. Der erste Bauabschnitt umfasst den westlichen Bereich des Baugebietes mit acht geplanten 
Wohnhäusern (darunter ein Doppelhaus). Der zweite, östlich gelegene Bauabschnitt beinhaltet die 
übrigen sieben Grundstücke. 

 
9.1.2  Wesentliche Auswirkungen 

  Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind auf Grund der begrenzten 
Größe der zu bebauenden Flächen nicht erkennbar. Die infrastrukturellen Einrichtungen sind ge-
eignet, die zusätzlichen Einwohner bzw. Einrichtungen zu versorgen. 

  Für die bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit der freien 
Landschaft sowie des städtebaulichen Umfeldes zu rechnen (z.B. Ausblick). Auf Grund der getroffe-
nen Festsetzungen (Höhenbeschränkungen, überbaubare Grundstücksflächen) sind diese Auswir-
kungen als akzeptabel zu bewerten. 

 
9.2  Erschließungsrelevante Daten 

9.2.1  Kennwerte 

  Fläche des Geltungsbereiches: 1,26 ha yyq 

  Flächenanteile: yyq 

 
 Nutzung der Fläche Fläche in ha Anteil an der Gesamtfläche 

 Bauflächen als WA 1,06  84,1 %  

 Sonstige öffentliche Verkehrsflächen 0,17  13,5 %  

 Öffentliche Grünflächen 0,03  2,4 %  

 

  Verhältnis von Erschließungsfläche zur Nettobaufläche (innerhalb des Baugebietes): 16,0 % yyq 
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9.2.2  Erschließung  

  Abwasserbeseitigung durch Anschluss an das gemeindliche Entsorgungsnetz 

  Wasserversorgung durch Anschluss an das gemeindliche Versorgungsnetz (Wasserverschaffungs-
verbund Sibratshofen) 

  Die Löschwasserversorgung ist durch eine entsprechende Dimensionierung der Wasserleitungen in 
Verbindung mit einer ausreichenden Anzahl von Hydranten sichergestellt.  

  Stromversorgung durch Anschluss an das Versorgungsnetz der Allgäuer Überlandwerk GmbH 

 
9.3  Zusätzliche Informationen 

9.3.1  Anhang 

  Anlage 1: Aufstellung zur Ermittlung der Potenziale der Innenentwicklung gem. § 1a Abs. 2 BauGB 

 
9.3.2  Planänderungen 

  Für die in der Sitzung des Marktgemeinderates des Marktes Weitnau beschlossenen Inhalte wurde 
bereits vor der Sitzung eine vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 08.01.2018) zur Verdeut-
lichung der möglichen Änderungen ausgearbeitet. Die in der Marktgemeinderatssitzung vorgenom-
menen Änderungs-Beschlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den 
Inhalten dieser Entwurfsfassung identisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführli-
che Abwägungen sind im Sitzungsprotokoll der Sitzung des Marktgemeinderates bzw. der Sitzungs-
vorlage der öffentlichen Sitzung des Marktgemeinderates vom ……. enthalten): 

  Hinweisliche Eintragung eines Bezugspunktes in die Planzeichung 

 zusätzlicher Hinweis zum Bodenschutz 

 Änderungen und Ergänzungen bei der Begründung 

 redaktionelle Änderungen und Ergänzungen 
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10   Begründung – Auszug aus übergeordneten Planun-
gen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus dem Lan-
desentwicklungspro-
gramm Bayern 2013, 
Karte Anhang 2 "Struktur-
karte"; Darstellung als 
"Allgemeiner ländlicher 
Raum" 
 

Ausschnitt aus dem Regi-
onalplan Allgäu, Karte 
Raumstruktur; Auswei-
sung der Gemeinde als 
Ländlicher Teilraum, des-
sen Entwicklung in beson-
derem Maße gestärkt 
werden soll 

 

Auszug aus dem rechts-
gültigen Flächennut-
zungsplan, Darstellung 
als Wohnbaufläche (W)  
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11   Begründung – Bilddokumentation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick von Norden auf das 
Plangebiet und die an-
grenzende Bebauung ent-
lang der "Kemptner 
Straße" 

Blick von Nordosten auf 
die angrenzende Wohn-
bebauung mit Darstellung 
der Hanglage 

Blick von der "Bichela-
ckerstraße" auf die west-
lich angrenzende Be-
standsbebauung 
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12   Verfahrensvermerke 
  

12.1  Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 Der Aufstellungsbeschluss erfolgte in der Marktgemeinderatssitzung vom 24.11.2016. Der Be-
schluss wurde am 10.12.2016 ortsüblich bekannt gemacht. 

 
 Weitnau, den 12.12.2016 ………………………… 
  (A. Streicher, Bürgermeister)  

 
12.2  Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 BauGB) 

 Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 Abs. 1 BauGB) mit öffentlicher Unter-
richtung sowie Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung wurde abgesehen (§ 13b BauGB i.V.m. 
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB).  

Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 20.11.2017 bis 20.12.2017 (Billigungsbeschluss 
vom 26.10.2017; Entwurfsfassung vom 22.09.2017; Bekanntmachung am 11.11.2017) statt 
(gem. § 3 Abs. 2 BauGB).  

 
 Weitnau, den 21.12.2017 ……………………… 
  (A. Streicher, Bürgermeister)  

 

12.3  Beteiligung der Behörden (gem. § 4 BauGB) 

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen eines Termines am 
16.12.2016 unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert (gem. § 4 Abs. 1 BauGB).  

Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen eingeholt 
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom 10.11.2017 (Entwurfsfassung vom 
22.09.2017; Billigungsbeschluss vom 26.10.2017) zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefor-
dert.  

 
 Weitnau, den 21.12.2017 …………………………… 
  (A. Streicher, Bürgermeister)  
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12.4  Satzungsbeschluss (gem. § 10 Abs. 1 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss erfolgte in der Marktgemeinderatssitzung vom 22.02.2018 über die Ent-
wurfsfassung vom 08.01.2018. 

 
 Weitnau, den 23.02.2018 …………………………… 
  (A. Streicher, Bürgermeister)  

 

12.5  Ausfertigung  

 Hiermit wird bestätigt, dass der Bebauungsplan "Wengen - Bichelacker" in der Fassung vom 
08.01.2018 dem Satzungsbeschluss des Gemeinderates vom 22.02.2018 zu Grunde lag und dem 
Satzungsbeschluss entspricht. 

 
 Weitnau, den 26.02.2018 …………………………… 
  (A. Streicher, Bürgermeister)  

 

12.6  Bekanntmachung und In-Kraft-Treten (gem. § 10 Abs. 3 BauGB)  

 Der Satzungsbeschluss wurde am 03.03.2018 ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan 
"Wengen - Bichelacker" ist damit in Kraft getreten. Er wird mit Begründung für jede Person zur 
Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

 
 Weitnau, den 03.03.2018 …………………………… 
  (A. Streicher, Bürgermeister)  
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Plan aufgestellt am: 22.09.2017   
 

Plan geändert am: 08.01.2018   
 

    
 

 

Planer: 

 

…………………………… Büro Sieber, Lindau (B) 
 

(i.A. M.Sc S. Erlwein)  
 

 
Die Planung ist nur zusammen mit Textteil und zeichnerischem Teil vollständig. Nur die versiegelten Originalausfertigungen tragen die 
Unterschrift des Planers. Der Text ist auf der Grundlage der jeweils aktuellen amtlichen Rechtschreibregeln erstellt. 

 


